Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wir haben uns am 26.  Februar 2015 hier in diesem Ausschuss erstmals mit dem Lärmaktionsplan Stufe 2, Teilmodul Straße befasst.

Die Informationen, die wir aus diesem Bericht entnehmen können, sind höchst interessant: Wir erfahren z.B., dass im Tagesmittel 10.700 Personen und in den Nachtstunden 14.400 Personen an ihren Wohnstandorten potentiell gesundheitsgefährdenden Lärmbelastungen durch den Straßenverkehr ausgesetzt sind.

Weiterhin werden für das Stadtgebiet 26 Lärmbrennpunkte identifiziert und konkret benannt. Weiterhin listet der Aktionsplan, und das ist ausdrücklich positiv hervorzuheben, Lärmminderungsmaßnahmen auf.

Gleichwohl kommt dann schon die Ernüchterung, ich zitiere: „Der Lärmaktionsplan ist ein Strategieplan ohne direkte Außenwirkung. Die Bürger haben keinen Anspruch auf die Durchführung von Lärmsanierungsmaßnahmen.“ 
Aber: Ich gehe einmal davon aus, dass die Verwaltung mit dem neuen Oberbürgermeister sehr motiviert ist, viele der im Lärmaktionsplan angesprochenen Lärmminderungsmaßnahmen anzugehen.

Wir als FDP-Ratsgruppe werden demnächst  folgende Forderungen an die Verwaltung stellen, die wir als Anträge in den entsprechenden Gremien einbringen werden:
1. Die im Lärmaktionsplan angeführten 12  Prüfaufträge zur Lärmminderung bei den Lärmbrennpunkten werden durchgeführt. Die Ergebnisse werden u.a. den jeweiligen Bezirksvertretungen zur Diskussion vorgelegt.

Darüber hinaus sollen auch die in der Maßnahmenplanung angeführten Aspekte geprüft werden: Dazu zählen: Lärmarme Fahrbahnbeläge, Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und Verstetigung des Verkehrsflusses. Beim zuletzt genannten Punkt werden wir  um Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen beim Lärmbrennpunkt 3, Düsseldorfer Straße bitten: u.a.  die Einrichtung eines Kreisverkehrs am Knoten Düsseldorfer Straße/Sandstraße.
Lassen Sie mich noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen, den ich im vorliegenden Lärmaktionsplan nicht gefunden habe: Dasselbe Gutachterbüro LK Argus hat für Köln noch eine interessante Lärmminderungsmaßnahme festgelegt: Der Baum- Sträucher- und Pflanzenwuchs an den Rändern soll verstärkt werden. Einfach deshalb, weil auch durch Baum- und Sträucherbewuchs Lärmminderungspotenziale zu erreichen sind. Diese Feststellung steht teilweise im Gegensatz zu dem Ratsbeschluss vom 2.11.15 „Anlegung von Blühstreifen und Blühflächen im öffentlichen Raum.“ Hier ist argumentiert worden, dass die Blühstreifen kostengünstiger zu pflegen sind als Baum- und Hecken/Sträucherbewuchs. Ich hoffe, dass Stadtgrün bei der Umsetzung des genannten Ratsbeschlusses auch die Funktion von vorhandenen Sträuchern und Hecken zur Larmreduzierung beachtet.
Meine Damen und Herren von Politik und Verwaltung, tun Sie alles dafür, dass der vorliegende Lärmaktionsplan nicht zum Papiertiger wird. Denn wir alle sind es uns und der Bevölkerung schuldig, alles dafür zu tun, um dem krankmachenden Lärm den Garaus zu machen.

